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Amtliche Bekanntmachung der Stadt Leichlingen 
 
83 Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des 

Bebauungsplanes Nr. 85 „Am Hüpplingsgraben“ 
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Wegen eines formellen Fehlers wird diese Bekanntmachung nochmals veröffentlicht! 

 
83 

Bekanntmachung 
der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 85  

"Am Hüpplingsgraben" 
 
Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB in Verbindung mit § 13 (2) 
BauGB (Vereinfachtes Verfahren). 
 
Der Rat der Stadt Leichlingen (Rheinland) hat in seiner Sitzung am 14.12.2006 beschlossen, den 
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 85 "Am Hüpplingsgraben" gem. § 3 (2) BauGB in Verbindung 
mit § 13 (2) BauGB (Vereinfachtes Verfahren) öffentlich auszulegen. 
 
Der Entwurf des vorgenannten Bebauungsplanes einschließlich Begründung werden gemäß § 3 
(2) BauGB in der Zeit  
 

vom 2. Januar 2007 bis einschließlich 2. Februar 2007 
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. 
 
Die öffentliche Auslegung erfolgt im Bauamt der Stadt Leichlingen (Rheinland), Am Schulbusch 
16, 42799 Leichlingen, Zimmer 01/02, während der Dienststunden, Montag bis Freitag, vormittags 
von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr, Montagnachmittag von 13.45 Uhr bis 18.00 Uhr sowie Dienstag- bis 
Donnerstagnachmittag von 13.45 Uhr bis 16.00 Uhr. 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift 
abgegeben werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der Offenlegungsfrist abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan Nr. 85 „Am 
Hüpplingsgraben“ (gem. 4a Abs. 6 BauGB) unberücksichtigt bleiben können, sofern die Stadt 
Leichlingen (Rheinland) deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt 
für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans Nr. 85 „Am Hüpplingsgraben“ nicht von Bedeutung 
ist. 
 
Die öffentliche Auslegung wird hiermit gemäß § 3 (2) BauGB in Verbindung mit § 13 (2) BauGB 
(Vereinfachtes Verfahren) und in Verbindung mit der Hauptsatzung der Stadt Leichlingen 
(Rheinland) öffentlich bekannt gemacht. 
 
Das Plangebiet ist aus folgendem Planausschnitt ersichtlich. 
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Leichlingen, den 15. Dezember 2006 
Der Bürgermeister 
 
gez. Ernst Müller 
 


